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SCHULRATSBESCHLUSS Nr. 08 
vom 17.10.2022 

 
 
Gegenstand: Delegierungsbeschluss an die Schulführungskraft zur 

Festsetzung von Schülerbeiträgen für mehrtägige bzw. 
kostenintensive eintägige Lehrfahrten  

 
Am Montag, den 17.10.2022 um 18:00 Uhr hat sich der Schulrat dieser Schule aufgrund 
einer formellen Einladung des Direktors zur Sitzung an der Mittelschule „Vigil Raber“ in 
Sterzing eingefunden. 
 
 
Mitglieder des Schulrates: 
 

Name Funktion Mitglied ” Anwesend Abwesend 
Haller Armin Direktor “ X  
Mair Margarete Schulsekretärin “ X  

Fleckinger Karin Vertreterin der Eltern “  X 

Frei Viktoria Vertreter der Eltern “  X 

Leopardi Sandra Vertreterin der Eltern “ X  

Saxl Manfred Vertreterin der Eltern “   
Schmid Renè Vertreter der Eltern “ X  

Seeber Maria Vertreterin der Eltern “ X  

Ainhauser Claudia Vertreterin der Lehrer “ X  

Firler Hubert Vertreter der Lehrer  X  

Gallmetzer Anton  Vertreter der Lehrer “ X  

Gschnitzer Evi Vertreterin der Lehrer “ X  
Martorelli Chiara Vertreterin der Lehrer der 2. Sprache “ X  
Wieser Elisabeth Vertreterin der Lehrer  “ X  

Paulmichl Manuela Mitglied des Kontrollorgans   X 

Weiss Adelheid Edith Mitglied des Kontrollorgans   X 

Mair Margit Elternratsvorsitzende   X 

Überbacher Margit Elternratsvorsitzende   X 
 
 
 
 
Den Vorsitz führt: Renè Schmid 
Schriftführerin: Margarete Mair 
 
 
Nachdem die Beschlussfähigkeit gegeben ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung für 
eröffnet und beginnt mit der Behandlung des genannten Gegenstandes, nämlich mit Punkt 
05) der Tagesordnung. 
 



Schulratsbeschluss Nr. 08 vom 17.10.2022 

 
Der Schulrat hat Einsicht genommen: 
 

 in das Landesgesetz vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, in geltender Fassung, 
betreffend die Mitbestimmungsgremien der Schulen; 

 in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, betreffend die Autonomie der 
Schulen; 

 in das Dekret des Landeshauptmannes vom 16. November 2001, Nr. 74, betreffend 
die Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit 
staatlichem Charakter, insbesondere in den Artikel 36; 

 in das genehmigte Budget des jeweiligen Finanzjahres; 
  

Der Schulrat nach Anhören der Ausführungen des Direktors: 
 

 welcher darauf hinweist, dass es zum jetztigen Zeitpunkt sehr schwierig ist, die 
Schülerbeiträge für die geplanten mehrtägigen Lehrausflüge aber auch für 
kostenintensivere eintägige Lehrfahrten festzusetzten da: 

1. zum einen oftmals das genaue Ziel des Lehrausfluges oder der Lehrfahrt noch 
nicht angegeben werden konnte, aufgrund der fehlenden 
Veranstaltungspubblikationen zum jetztigen Zeitpunkt (z. B. Chorwettbewerbe u. 
Ä.)  

2. zum anderen da sich die Preise starken Schwankungen unterliegen und es 
vermieden werden soll, zu viel Geld einzuheben 

und 

beschließt 
 
bei 11 anwesenden und abstimmenden Mitgliedern mit gesetzmäßig zum Ausdruck 
gebrachter Stimmeneinheit 
 
 für eine reibungslose Abwicklung der Verwaltungsabläufe: 

 den Schuldirektor, Dr. Armin Haller zu ermächtigen, die Festsetzung von 
Schülerbeiträgen für mehrtägige bzw. kostenintensive eintägige Lehrfahrten 
aufgrund der effektiv entstehenden Kosten zu verfügen – immer unter der 
Voraussetzung, dass die Schülereltern mit der Ausgabe einverstanden sind 

 den Schuldirektor, Dr. Armin Haller zu beauftragen darauf zu achten, 
− dass die Belastung für die Familien nicht zu hoch sind; 
− dass jede Schülerin/jeder Schüler der Klasse, unabhängig von der fianziellen 

Familiensituation an der Veranstaltung (Lehrfahrt, Lehrausgang ect.) 
teilnehmen kann. 

 
 
Gelesen, genehmigt und unterzeichnet: 
 
 
 
DER VORSITZENDE DES SCHULRATES DIE SEKRETÄRIN DES SCHULRATES 
  

Renè Schmid  Margarete Mair 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss wird an der Amtstafel veröffentlicht und bleibt für 15 Tage ausgehängt. 
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